
 
 
 

  
   

 
 

 
 

        
           
           

  
  

   

  
     
    

    
    
    

 

 

 

 

      
 

         
 

     
 

           
          

 
          

             
         

             
           
           

 
          

           
            
             

          
           

          
   

             
           

         

   
       

 

   

 

               

 

    

    

 
   

  

  

  

  

  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr
 

Oberste Bauaufsicht 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung — D­10702 Berlin VI D 22 

Bearbeiter: 

Dr.-Ing. Gerhard Espich 

Zeichen: VI D 22 

Dienstgebäude: 
Württembergische Straße 6 
10707 Berlin-Wilmersdorf 

Zimmer: 1613 

Telefon: 90139-4373 

Telefax: 90139-4341 

Datum: 21.03.2011 

Rundschreiben VI D Nr. 39 / 2011 
(Ersatz für Rundschreiben VI D 34/2010) 

Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes DIN EN 1990 bis 1999 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Sie über das geplante Vorgehen bei der bauaufsichtlichen Einführung des 
europäischen technischen Regelwerkes DIN EN 1990 bis 1999 –Eurocodes– informieren. 

Das Rundschreiben 34/2010 vom 22.11.2010 wird mit diesem Rundschreiben ersetzt. 
Die in der Anlage enthaltenen Änderungen erfolgten auf Grund von jetzt erst eingegangenen 
Stellungnahmen betroffener Kreise. Geändert wurden die Zuordnung der europäischen 
Ausführungsklassen EXC zu unseren nationalen Klassen A bis E bzgl. der Anforderungen an die 
Ausführung von Schweißarbeiten auf der Baustelle und die Gruppierung der bisherigen 
Unterpunkte 1 bis 10 bei der Ausführungsklasse EXC1 (Pkt. 5.2 und 9.2). 

Nach Mitteilung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. liegt das Gesamtpaket der 
Eurocodes mit seinen 58 Teilen sowie den entsprechenden Nationalen Anhängen noch nicht 
vollständig und in sich geschlossen vor. Für fertig gestellte Teile der Eurocodes gibt es 
inzwischen eine große Anzahl an Änderungen und Berichtigungen. Das DIN hat für alle hiervon 
berührten Teile der Eurocodes ein „Berichtigtes Dokument“ mit Ausgabedatum 2010-12 erstellt. 
Diese Dokumente beinhalten dann die derzeit vorliegenden Änderungen und Berichtigungen. Die 
Veröffentlichung der Nationalen Anhänge erfolgt unmittelbar nach Vorliegen der Neuausgabe des 
entsprechenden Teils des Eurocodes. 
Allerdings werden einige Nationale Anhänge, z. B. zum Eurocode 1 – „Einwirkungen“, erst später 
fertig gestellt und veröffentlicht. Das DIN hat entsprechend seiner Verpflichtung als Mitglied im 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) die den Eurocodes entgegenstehenden nationalen 

Sprechzeiten: E-mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung gerhard.espich@senstadt.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de 

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
3, 7 Fehrbelliner Platz Postbank Berlin Kto.Nr. 58-100 BLZ 100 100 10 

101, 104, 115 Fehrbelliner Platz Berliner Sparkasse Kto.Nr. 0 990 007 600 BLZ 100 500 00 
Bundesbank, Filiale Berlin Kto.Nr. 10 001 520 BLZ 100 000 00 



     

   
 

         
          

    
               

         
            

   
         
          

       
          

            
            

              
              

           
          

          
           
           
        

             
          

               
         

           
        

  
           

          
  

            
      

            
      

   
             

  
           

            
               

         
 

    
 

   
 

   
 
 

           
    

Seite 2 

Planungs- und Bemessungsnormen zum 31.12.2010 zurückgezogen. Ungeachtet dessen sind 
die in der Liste der Technischen Baubestimmungen aufgeführten Planungs- und 
Bemessungsnormen weiterhin anzuwenden. 
Die bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 der Bauordnung für 
Berlin (BauO Bln) kann erst dann erfolgen, wenn 
•	 das Eurocode-Gesamtpaket oder vernünftig abgrenz- und anwendbare und möglichst in sich 

geschlossene Teilpakete vorliegen, 
•	 die dazugehörigen Vergleichsrechnungen und die Anwendungserprobung abgeschlossen sind, 
•	 die entsprechenden Eurocode-Teile und insbesondere die dazugehörigen Nationalen Anhänge 

von bauaufsichtlicher Seite durchgesehen wurden und 
• das Notifizierungsverfahren nach der Informationsrichtlinie 98/34/EG absolviert wurde. 
Aus den vorstehend genannten Gründen wurde die bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes in 
Paketen beschlossen. Für das erste Paket, das voraussichtlich aus den Eurocodes 0 „Grund­
lagen“, 1 „Einwirkungen“, 2 „Betonbau“, 3 „Stahlbau“, 4 „Verbundbau“, 5 „Holzbau“, 7 „Grundbau“ 
und 9 „Aluminiumbau“ bestehen wird, soll die Anwendung zum 01.Juli 2012 verbindlich werden. 
Ab diesem Termin (Stichtagsregelung) gelten nur noch die betreffenden Eurocodes als 
Technische Baubestimmungen und die korrespondierenden nationalen Normen werden aus der 
Liste der Technischen Baubestimmungen gestrichen. Für alle wesentlichen Teile dieser Euro­
codes einschließlich der Nationalen Anhänge werden die „Weißdrucke“ mit einem entsprechend 
großen Abstand zum Einführungszeitpunkt vorliegen. Das weitere Paket oder weitere Pakete 
werden – sofern erforderlich – rechtzeitig angekündigt. 
Die Oberste Bauaufsicht des Landes Berlin hat keine Bedenken, dass die Eurocodes unter 
bestimmten Voraussetzungen im Vorgriff auf die bauaufsichtliche Einführung im Sinne 
einer gleichwertigen Lösung gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3 BauO Bln abweichend von den 
Technischen Baubestimmungen für die Planung, Bemessung und Ausführung von 
baulichen Anlagen angewendet werden. Die Anwendung muss sich allerdings auf fertig 
gestellte Eurocodes beschränken, wobei folgende grundsätzliche Bedingungen einzuhalten 
sind: 
•	 Die Eurocode-Teile einschließlich der zugehörigen Berichtigungen und Änderungen bzw. die 

o.g. konsolidierten Fassungen sowie die zugehörigen Nationalen Anhänge müssen im
 
Weißdruck vorliegen.
 

•	 Die Erläuterungen zur Anwendung der Eurocodes, veröffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 
6/2010, sind zu beachten (s. Anlage). 

•	 Die Vollständigkeit und Richtigkeit der gleichwertigen Nachweise muss bei prüf- und 
bescheinigungspflichtigen Bauvorhaben durch einen Prüfingenieur/Prüfsachverständigen für 
Standsicherheit bestätigt werden. 

Für die sichere Anwendung der Eurocodes sind die vorgenannten Erläuterungen z. B. zur 
Einbeziehung 
des noch erforderlichen nationalen Regelwerkes, zum Umgang mit allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen und mit Typenprüfungen etc. zu beachten. Unter den genannten Bedingungen 
ist die Anwendung bestimmter Eurocodes, z. B. des Eurocode 2 „Betonbau“ - als gleichwertige 
Lösung - ab dem ersten Quartal 2011 möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

T. Meyer 

Anlage:	 Erläuterungen zur Anwendung der Eurocodes vor ihrer Bekanntmachung als 
Technische Baubestimmungen (einschließlich Berichtigung) 
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Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz 

Erläuterungen zur Anwendung der Eurocodes vor ihrer Bekanntmachung als Technische Bau­

bestimmungen*) 

Allgemeines 

Die europäischen Bemessungsnormen der Reihe DIN EN 1990 bis 1999 (kurz: Eurocodes) ein­
schließlich ihrer Nationalen Anhänge sind derzeit noch nicht vollständig veröffentlicht. Die Fachkom­
mission Bautechnik der Bauministerkonferenz empfiehlt den Ländern, die Normen DIN EN 1990 bis 
1995, sofern fertig gestellt 1996, 1997 und 1999 zum Stichtag 1.7.2012 bauaufsichtlich einzuführen 
und gleichzeitig die korrespondierenden nationalen Planungs- und Bemessungsnormen aus der Liste 
der Technischen Baubestimmungen zu streichen. Es bestehen keine Bedenken, dass die in Kürze 
vollständig vorliegenden Normen DIN EN 1992, 1993, 1994, 1995, 1997 und 1999 nach § 3 Abs. 3 
Satz 3 Musterbauordnung (MBO)1 als gleichwertige Lösung abweichend von den korrespondierenden 
Technischen Baubestimmungen unter den folgenden generellen Bedingungen angewendet werden 
können: 

1.	 Die nachstehend genannten Eurocodeteile und ggf. zugehörende Berichtigungen und Änderun­
gen bzw. die konsolidierten Fassungen der Eurocodeteile müssen zusammen mit dem jeweili­
gen Weißdruck der Nationalen Anhänge (NA) vorliegen. Dies ist voraussichtlich ab dem 
1. Quartal 2011 der Fall. 

2.	 Beim Nachweis des Gesamttragwerks nach den unten genannten Eurocodes ist die Bemes­
sung einzelner Bauteile nach den jeweiligen Technischen Baubestimmungen nur zulässig, 
wenn diese einzelnen Bauteile innerhalb des Tragwerkes Teiltragwerke bilden und die Schnitt­
größen und Verformungen am Übergang vom Teiltragwerk zum Gesamttragwerk entsprechend 
der jeweiligen Norm berücksichtigt wurden. Gleiches gilt auch für den Fall, dass das Gesamt­
tragwerk nach den Technischen Baubestimmungen bemessen wird und Teiltragwerke nach den 
Eurocodes. 

3.	 Bei Typenprüfungen und allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, die auf nationale techni­
sche Regeln Bezug nehmen, ist Folgendes zu beachten: 
Für das von diesen Regeln betroffene Bauteil erfolgt die Bemessung nach den in der Typenprü­
fung oder Zulassung in Bezug genommenen technischen Regeln. Die Nachweise des Rest­
tragwerks (Grenzzustände der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit) entsprechend den 
unten genannten Eurocodes sind zulässig. 

4.	 Wird in Technischen Baubestimmungen auf nationale Bemessungsnormen verwiesen, dürfen 
anstelle dieser auch die nachfolgenden Eurocodes unter den hier genannten Bedingungen an­
gewendet werden. 

5.	 Die E-Anlagen der Liste der Technischen Baubestimmungen sind bei Anwendung der Euroco­
des sinngemäß zu beachten. 

6.	 Die Standsicherheitsnachweise nach den Eurocodes müssen mit denen nach den fortgeltenden 
Technischen Baubestimmungen vergleichbar sein. Auch darauf erstreckt sich eine nach Bau­
ordnungsrecht erforderliche Prüfung/Bescheinigung durch die Bauaufsichtsbehörde, einen Prüf­
ingenieur/Prüfsachverständigen oder ein Prüfamt für Standsicherheit.2 

7.	 Die Eurocodeteile für den Brückenbau dürfen für entsprechende bauliche Anlagen im Geltungs­
bereich der MBO3 angewendet werden, wenn das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung diese Teile für seinen Bereich zur Anwendung freigegeben hat. 

*) Einschl. der Berichtigungen, die in den DIBt Mitteilungen Heft 2/2011 veröffentlicht werden 
1 Nach Landesrecht 
2 Nach Landesrecht 
3 Nach Landesrecht 
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Weitere Bedingungen, die zur Anwendung von § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO4 erfüllt sein müssen, sind in 
den nachfolgenden Abschnitten genannt. 

2	 Einwirkungen/Lastannahmen 

2.1	 Bei Verweisen in den nachfolgenden europäischen Normen DIN EN 1992, 1993, 1994, 1995, 
1997 und 1999 auf DIN EN 1990 ist die Norm DIN 1055-100 und bei Verweisen auf Normen der 
Reihe DIN EN 1991 sind die entsprechenden Teile (mit Ausnahme der Brandeinwirkungen) der 
Reihe DIN 1055 einschl. der zugehörigen Anlagen der Liste der Technischen Baubestimmun­
gen anzuwenden. Auf die Anwendung der Nationalen Anhänge von DIN EN 1990 und der Rei­
he DIN EN 1991 (mindestens die Teile -1-1; -1-3; -1-4; und Teil -1-7) wird – nach Durchsicht 
und Freigabe durch die Bauaufsicht – gesondert hingewiesen. 

2.2 Brandeinwirkungen 

2.2.1 Folgender Teil liegt zur Anwendung vor: 

-	 DIN EN 1991-1-2:2003-09 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-2: Allgemeine 
Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke - und Berichtigung 1:2009-09 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1991-1-2, 
- DIN EN 1991-1-2/NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 1: 

Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen – Brandeinwirkungen auf 
Tragwerke 

2.2.2	 Naturbrandmodelle nach Abschnitt 3.3 der DIN EN 1991-1-2 sind von der Anwendung als 
gleichwertige technische Lösung nach § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO6 ausgenommen. 

3	 Tragwerksbemessung für den Brandfall 

3.1	 Folgende Teile liegen zur Anwendung vor: 

3.1.1 - DIN EN 1992-1-2:2006-10 - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den 
Brandfall – und Berichtigung 1 :2009-01 

-	 oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1992-1-2, 
-	 DIN EN 1992-1-2/NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 2: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-2: Allge­
meine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall 

3.1.2 - DIN EN 1993-1-2:2006-10 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall – und Berichtigung 
1:2009-05 

-	 oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-2, 
-	 DIN EN 1993-1-2/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerks­
bemessung für den Brandfall 

3.1.3 - DIN EN 1994-1-2:2006-11 – Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtrag­
werken aus Stahl und Beton – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den 
Brandfall- und Berichtigung 1:2008-11 

-	 oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1994-1-2, 

4 Nach Landesrecht 
5 Die Nationalen Anhänge sollen voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 
6 Nach Landesrecht 
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- DIN EN 1994-1-2/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 4: 
Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton – Teil 1-2: All­
gemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall 

3.1.4 - DIN EN 1995-1-2:2006-10 - Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 
1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall – und Berichtigung 
1:2009-09 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1995-1-2, 
-	 DIN EN 1995-1-2/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 5: 

Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerks­
bemessung für den Brandfall 

3.2	 Die Tragwerksbemessung für den Brandfall erfolgt nach den jeweiligen Teilen 1-2 der Euroco­
des in Verbindung mit den Nationalen Anhängen. Für spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlüsse, 
Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4 oder -22 zu beachten, sofern die Eu­
rocodes dazu keine Angaben enthalten. 

3.3	 Werden allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken von prüf-
oder bescheinigungspflichtigen Bauvorhaben unter Brandeinwirkung nach den Abschnitten 4.3 
der vorgenannten Eurocodeteile angewendet und die Nachweise von einem Prüfingeni­
eur/Prüfsachverständigen oder Prüfamt für Standsicherheit7 geprüft/bescheinigt, sollten diese 
bereits Erfahrungen mit der Prüfung/Bescheinigung derartiger Nachweise haben oder an ein­
schlägigen Fortbildungsveranstaltungen im Brandschutz teilgenommen haben. 

3.4	 Allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken unter Brandein­
wirkung müssen nach DIN EN 1991-1-2/NA, Anhang CC, vom Ersteller des Rechenprogramms 
validiert werden. Die Dokumentation ist in den Fällen des 3.3 einem Prüfingeni­
eur/Prüfsachverständigen oder Prüfamt für Standsicherheit7 zur Prüfung/Bescheinigung vorzu­
legen. 

4	 Stahlbeton- und Spannbetontragwerke (Eurocode 2) 

4.1	 Folgender Teil liegt zur Anwendung vor: 

- DIN EN 1992-1-1:2005-10 - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hoch-
bau- und Berichtigung 1:2010-01 

-	 oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1992-1-1, 
- DIN EN 1992-1-1/ NA5 

- Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 2: 
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allge­
meine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

4.2	 Bei Verweisen in DIN EN 1992-1-1 auf EN 13670 – Ausführung von Tragwerken aus Beton – ist 
stattdessen die Norm DIN 1045-3 anzuwenden. 

4.3	 Bei einem Einzelfundament, das zentrisch vertikal mit ständigen Einwirkungen und Einwirkun­
gen aus Schnee sowie horizontal mit Einwirkungen aus Wind beansprucht wird, ist bei günstig 
wirkendem Eigengewicht sowohl der Nachweis der Lagesicherheit nach DIN 1055-100 (b) als 
auch der Nachweis der Kippsicherheit nach DIN 1054 (a) zu führen. Die daraus resultierenden 
größeren Fundamentabmessungen sind der Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 zugrunde zu 
legen. 
Für die Bemessung Fundamente nach DIN EN 1992-1-1 ist die sich aus der Gleichgewichtsbe­
dingung im Grenzzustand der Tragfähigkeit ergebende Resultierende der fiktiven Bodenpres­
sungen als Bemessungswert anzusetzen (c ). 

5 
Die Nationalen Anhänge sollen voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 

7 Nach Landesrecht 
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Diese Bodenpressungen dürfen auch als gleichmäßig verteilt ohne betragsmäßige Begrenzung 
angenommen werden. 

(a) DIN 1054	 (b) DIN 1055-100 (c) DIN EN 1992-1-1 

�G = 1,0 �G,inf = 0,9 �G,inf = 1,0 

l1 

Rk 

�Q = 1,0 

Fd 

l2 

�Q,sup = 1,5 

Rd 

max { l1; l2 } 

�Q,sup = 1,5 

5	 Stahltragwerke (Eurocode 3) 

5.1	 Folgende Teile liegen zur Anwendung vor: 

- DIN EN 1993-1-1:2005-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten ­
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau- und Berichtigung 
1:2006-05, 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-1, 
- DIN EN 1993-1-1/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau 

- DIN EN 1993-1-3:2007-02 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten ­
Teil 1-3: Allgemeine Regeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile 
und Bleche – und Berichtigung 1:2009-11, 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-3, 
- DIN EN 1993-1-3/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-3: Allgemeine Regeln – Ergänzende 
Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche 

- DIN EN 1993-1-5:2007-02 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 
1-5: Plattenförmige Bauteile – und Berichtigung 1:2010-05 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-5, 
- DIN EN 1993-1-5/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile 

- DIN EN 1993-1-6:2007-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen – und Berichtigung 1:2009-11, 
- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-6, 
- DIN EN 1993-1-6/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Scha­
len 

5 
Die Nationalen Anhänge sollen voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 



   

              

          
        

                
           

              

         
        

                
           

              

       
        

                
         

              

          
     

        
                

           
      

              

             
  

        
                

            
     

               

         
        

             
             

               

       
        

                
         

--------------------
         

- 5 ­

- DIN EN 1993-1-7:2007-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Querbelastung – und Berichtigung 1:2009-12, 
- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-7, 
- DIN EN 1993-1-7/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Quer­
belastung 

- DIN EN 1993-1-8:2005-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen – und Berichtigung 1:2009-12, 
- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-8, 
- DIN EN 1993-1-8/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen 

- DIN EN 1993-1-9:2005-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 1-9: Ermüdung – und Berichtigung 1:2009-12, 
- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-9, 
- DIN EN 1993-1-9/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-9: Ermüdung 

- DIN EN 1993-1-10:2005-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dicken­
richtung – und Berichtigung 1:2010-05, 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-10, 
- DIN EN 1993-1-10/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick 
auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung 

- DIN EN 1993-1-11:2007-02 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl – und Be­
richtigung 1:2009-11, 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-11, 
- DIN EN 1993-1-11/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von 
Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl 

- DIN EN 1993-5:2007-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 5: Pfähle und Spundwände – und Berichtigung 1:2009-12, 
- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-5, 
- DIN EN 1993-5/NA:2008-10 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Euro­

code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 5: Pfähle und Spundwände 

- DIN EN 1993-6:2007-07 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – 

Teil 6: Kranbahnen – und Berichtigung 1:2009-09, 
- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1993-1-6, 
- DIN EN 1993-6/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 6: Kranbahnen 

5 
Die Nationalen Anhänge sollen voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 
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5.2 Für die Ausführung von Stahltragwerken ist dabei
 
DIN EN 1090-2:2008-12 - Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – Teil 2:
 
Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken ­
unter Maßgabe folgender Bestimmungen zu beachten:
 

Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken bzw. Bauteilen zu den in DIN EN 1090-2, Abschnitt
 
4.1.2 genannten Ausführungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erläutert. Dabei ist zu 
beachten, 
�	 dass die Herstellung von Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausführungsklassen nur 

durch solche Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine 
notifizierte Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2010-07 zertifiziert ist 

�	 dass die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in 
den genannten Ausführungsklassen nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen 
darf, die über einen Eignungsnachweis für die Ausführung von Schweißarbeiten in den ent­
sprechenden Ausführungsklassen verfügen. Bis auf Weiteres wird bei vorwiegend ruhender 
Beanspruchung für die Ausführungsklasse EXC 1 eine Bescheinigung über die Hersteller­
qualifikation mindestens der Klasse B nach DIN 18800-7, für die Ausführungsklasse EXC 2 
eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klassen B, C oder D nach 
DIN 18800-7 in Abhängigkeit von den in DIN 18800-7 zu den Klassen angegebenen Gel­
tungsbereichen und für alle weiteren Ausführungsklassen eine Bescheinigung über die 
Herstellerqualifikation der Klasse D nach DIN 18800-7 akzeptiert. Bei nicht vorwiegend ru­
hender Beanspruchung wird eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klas­
se E akzeptiert. 

Ausführungsklasse EXC 1 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke 
aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S275, für die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: 
1.	 Tragkonstruktionen mit 

- max. zwei Geschossen aus Walzprofilen ohne biegesteife Kopfplattenstöße 
- Stützen mit max. 3 m Knicklänge 
- Biegeträgern mit max. 5 m Spannweite und Auskragungen bis 2 m 
- charakteristischen veränderlichen, gleichmäßig verteilten Einwirkungen/Nutzlasten bis 
2,5 kN/m² und charakteristischen veränderlichen Einzelnutzlasten bis 2,0 kN 

2.	 Tragkonstruktionen mit max. 30° geneigten Belastungsebenen (z.B. Rampen) mit Bean­
spruchungen durch charakteristische Achslasten von max. 63 kN oder charakteristische 
veränderliche, gleichmäßig verteilte Einwirkungen/Nutzlasten von bis zu 17,5 kN/m² (vgl. 
Kategorie G3 in Tab. 4 DIN 1055-3) in einer Höhe von max. 1,25 m über festem Boden wir­
kend 

3.	 Treppen und Geländer in Wohngebäuden 
4.	 Landwirtschaftliche Gebäude ohne regelmäßigen Personenverkehr (z.B. Scheunen, Ge­

wächshäuser) 
5.	 Wintergärten an Wohngebäuden 
6.	 Einfamilienhäuser mit bis zu 4 Geschossen 
7.	 Gebäude, die selten von Personen betreten werden, wenn der Abstand zu anderen Ge­

bäuden oder Flächen mit häufiger Nutzung durch Personen mindestens das 1,5-fache der 
Gebäudehöhe beträgt 

Die Ausführungsklasse EXC 1 gilt auch für andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und 
Bauteile. 

Ausführungsklasse EXC 2 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend bean­
spruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, die nicht den Aus­
führungsklassen EXC 1, EXC 3 und EXC 4 zuzuordnen sind. 
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Ausführungsklasse EXC 3 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend bean­
spruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, für die mindestens 
einer der folgenden Punkte zutrifft: 
1.	 Großflächige Dachkonstruktionen von Versammlungsstätten/Stadien 
2.	 Gebäude mit mehr als 15 Geschossen 
3.	 vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlüsse bei extremen Abflussvolumen 
4.	 folgende nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Tragwerke oder deren Bauteile: 

- Geh- und Radwegbrücken 
- Straßenbrücken 
- Eisenbahnbrücken 
- Fliegende Bauten 
- Türme und Maste wie z.B. Antennentragwerke 
- Kranbahnen 
- zylindrische Türme wie z.B. Stahlschornsteine 

Die Ausführungsklasse EXC 3 gilt auch für andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und 
Bauteile. 

Ausführungsklasse EXC 4 
In diese Ausführungsklasse fallen alle Bauteile oder Tragwerke der Ausführungsklasse EXC 3 
mit extremen Versagensfolgen für Menschen und Umwelt, wie z. B.: 
1.	 Straßenbrücken und Eisenbahnbrücken (siehe DIN EN 1991-1-7) über dicht besiedeltem 

Gebiet oder über Industrieanlagen mit hohem Gefährdungspotential 
2.	 Sicherheitsbehälter in Kernkraftwerken 
3.	 nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlüsse bei extremen Abflussvolumen 

6 Verbundtragwerke (Eurocode 4) 

6.1 Folgender Teil liegt zur Anwendung vor: 

- DIN EN 1994-1-1:2006-07 - Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwer­
ken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln 
für den Hochbau – und Berichtigung 1:2009-12 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1994-1-1, 
- DIN EN 1994-1-1/NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 4: 

Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allge­
meine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau 

6.2 Für die Ausführung von Stahlbauteilen in Verbundtragwerken gilt Abschnitt 5.2. 

7 Holzbauten (Eurocode 5) 

7.1 Folgender Teil liegt zur Anwendung vor: 

- DIN EN 1995-1-1:2008-09 - Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 
1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau – und Berichtigung 
1:2010-04 

- oder konsolidierte Fassung von DIN EN 1995-1-1 
- DIN EN 1995-1-1/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 5: 

Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1/NA: Allgemeines – Allgemeine Re­
geln und Regeln für den Hochbau 

5 
Die Nationalen Anhänge sollen voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 
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8	 Geotechnik (Erd- und Grundbau) (Eurocode 7) 

8.1	 Folgender Teil liegt zur Anwendung vor: 

- DIN EN 1997-1:2009-09 - Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo­
technik . Teil 1: Allgemeine Regeln 

- DIN EN 1997-1/ NA5 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 7: 
Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik . Teil 1: Allgemeine Regeln 

- in Verbindung mit DIN 10548 – Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – 
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 

8.2	 Die in 8.1 genannten Normen dürfen angewendet werden, soweit die Bemessung, Ausführung 
und ggf. Prüfung ohne Berücksichtigung in Bezug genommener europäischer Spezialtiefbau­
normen erfolgen kann, z. B. Flächengründungen und Gewichtsstützwände. 

9	 Aluminiumtragwerke (Eurocode 9) 

9.1	 Folgende Teile liegen zur Anwendung vor: 

- DIN EN 1999-1-1:2010-05 - Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtrag­
werken - - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 

- DIN EN 1999-1-1/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 9: 
Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs­
regeln 

- DIN EN 1999-1-4:2010-05 - Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtrag­
werken - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln 

- DIN EN 1999-1-4/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 9: 
Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken – Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln 

- DIN EN 1999-1-5:2010-05 - Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtrag­
werken - Teil 1-5: Schalentragwerke 

- DIN EN 1999-1-5/ NA5 - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 9: 
Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken – Teil 1-5: Schalentragwerke 

9.2	 Für die Ausführung von Aluminiumtragwerken ist dabei 
DIN EN 1090-3:2008-09 - Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – Teil 3: 
Technische Regeln für die Ausführung von Aluminiumtragwerken ­
unter Maßgabe folgender Bestimmungen zu beachten: 

Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken bzw. Bauteilen zu den in Abschnitt DIN EN 1090-3, 
Abschnitt 4.1.2 genannten Ausführungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erläutert. 
Dabei ist zu beachten, 
�	 dass die Herstellung von Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausführungsklassen 

nur durch solche Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch 
eine notifizierte Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2010-07 zertifiziert ist 

�	 dass die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Alu­
minium in den genannten Ausführungsklassen nur durch solche Firmen auf der Baustelle 
erfolgen darf, die über einen Eignungsnachweis für die Ausführung von Schweißarbeiten 
in den entsprechenden Ausführungsklassen verfügen. Bis auf Weiteres wird für die Aus­
führungsklasse EXC 1 eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation mindestens der 
Klasse B nach DIN V 4113-3 und für alle weiteren Ausführungsklassen eine Bescheini­
gung über die Herstellerqualifikation der Klasse C nach DIN V 4113-3 akzeptiert. 

5 
Die Nationalen Anhänge sollen voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 

8 Die technische Regel soll voraussichtlich mit Ausgabe 2010-12 erscheinen. 
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Ausführungsklasse EXC 1 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und, falls ungeschweißt, auch nicht vor­
wiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke aus den in DIN EN 1999-1-1, Abschnitt 
3 geregelten Aluminiumlegierungen, für die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: 
1.	 Tragkonstruktionen mit 

- max. zwei Geschossen aus Strangpressprofilen/Walzprofilen ohne biegesteife Kopfplat­
tenstöße 
- Stützen mit max. 3 m Knicklänge 
- Biegeträgern mit max. 5 m Spannweite und Auskragungen bis 2 m 
- charakteristischen veränderlichen, gleichmäßig verteilten Einwirkungen/Nutzlasten bis 
2,5 kN/m² und charakteristischen veränderlichen Einzelnutzlasten bis 2,0 kN 

2.	 Tragkonstruktionen mit max. 30° geneigten Belastungsebenen (z.B. Rampen) mit Bean­
spruchungen durch charakteristische Achslasten von max. 63 kN oder charakteristische 
veränderliche, gleichmäßig verteilte Einwirkungen/Nutzlasten von bis zu 17,5 kN/m² (vgl. 
Kategorie G3 in Tab. 4 DIN 1055-3) in einer Höhe von max. 1,25 m über festem Boden 
wirkend 

3.	 Treppen und Geländer in Wohngebäuden 
4.	 Landwirtschaftliche Gebäude ohne regelmäßigen Personenverkehr (z.B. Scheunen, Ge­

wächshäuser) 
5.	 Wintergärten an Wohngebäuden 
6.	 Einfamilienhäuser mit bis zu 4 Geschossen 
7.	 Gebäude, die selten von Personen betreten werden, wenn der Abstand zu anderen Ge­

bäuden oder Flächen mit häufiger Nutzung durch Personen mindestens das 1,5-fache der 
Gebäudehöhe beträgt 

Die Ausführungsklasse EXC 1 gilt auch für andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und 
Bauteile. 

Ausführungsklasse EXC 2 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend bean­
spruchte Bauteile oder Tragwerke aus Aluminiumlegierungen, die nicht den Ausführungsklas­
sen EXC 1, EXC 3 und EXC 4 zuzuordnen sind. 

Ausführungsklasse EXC 3 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend bean­
spruchte Bauteile oder Tragwerke aus Aluminiumlegierungen, für die mindestens einer der fol­
genden Punkte zutrifft: 
1.	 Großflächige Dachkonstruktionen von Versammlungsstätten/Stadien 
2.	 Gebäude mit mehr als 15 Geschossen 
3.	 vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlüsse bei extremen Abflussvolumen 
4.	 folgende nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Tragwerke oder deren Bauteile: 

- Geh- und Radwegbrücken 
- Straßenbrücken 
- Eisenbahnbrücken 
- Fliegende Bauten 
- Türme und Maste wie z.B. Antennentragwerke 
- Kranbahnen 
- zylindrische Türme wie z.B. Aluminiumschornsteine 

Die Ausführungsklasse EXC 3 gilt auch für andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und 
Bauteile. 

Ausführungsklasse EXC 4 
In diese Ausführungsklasse fallen alle Bauteile oder Tragwerke der Ausführungsklasse EXC 3 
mit extremen Versagensfolgen für Menschen und Umwelt, wie z.B.: 
1.	 Straßenbrücken und Eisenbahnbrücken (siehe DIN EN 1991-1-7) über dicht besiedeltem 

Gebiet oder über Industrieanlagen mit hohem Gefährdungspotential 
2.	 nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlüsse bei extremen Abflussvolumen. 


